
 

 

Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats der 
HeidelbergCement AG 

 

Das System zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder richtet sich nach den gesetzlichen 
Vorgaben und berücksichtigt die Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance 
Kodex.  

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats soll insgesamt ausgewogen sein und in 
einem angemessenen Verhältnis zu Verantwortung und Aufgaben der 
Aufsichtsratsmitglieder und zur Lage der Gesellschaft stehen, wobei auch die 
Vergütungsregelungen anderer großer börsennotierter Gesellschaften berücksichtigt 
werden sollen. Zugleich soll sie die Übernahme eines Mandats als Mitglied oder 
Vorsitzender des Aufsichtsrats oder eines Ausschusses hinreichend attraktiv erscheinen 
lassen, um hervorragende Mandatsträger gewinnen und halten zu können. Dies ist 
Voraussetzung für eine bestmögliche Überwachung und Beratung des Vorstands, die 
wiederum einen wesentlichen Beitrag für eine erfolgreiche Geschäftsstrategie und den 
langfristigen Erfolg der Gesellschaft leisten. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollen 
weiterhin eine reine Festvergütung erhalten, um die Unabhängigkeit des Aufsichtsrats zu 
stärken, eine objektive und neutrale Wahrnehmung der Beratungs- und 
Überwachungsfunktion sowie unabhängige Personal- und Vergütungsentscheidungen zu 
ermöglichen. Der Umfang der Arbeitsbelastung und des Haftungsrisikos der 
Aufsichtsratsmitglieder entwickelt sich in aller Regel nicht parallel zum geschäftlichen 
Erfolg des Unternehmens beziehungsweise zur Ertragslage der Gesellschaft. Vielmehr 
wird häufig gerade in schwierigen Zeiten, in denen eine variable Vergütung unter 
Umständen zurückgeht, eine besonders intensive Wahrnehmung der Beratungs- und 
Überwachungsfunktion durch die Aufsichtsratsmitglieder erforderlich sein.  

Entsprechend der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex soll der 
höhere zeitliche Aufwand des Vorsitzenden und der stellvertretenden Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats sowie der Vorsitzenden und Mitglieder des Prüfungs- und des 
Personalausschusses durch entsprechende zusätzliche Vergütung angemessen 
berücksichtigt werden. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats soll das Zweieinhalbfache der 
Grundvergütung eines einfachen Aufsichtsratsmitglieds erhalten, sein Stellvertreter das 
Eineinhalbfache. Die Vorsitzenden des Prüfungs- und des Personalausschusses sollen 
jeweils das Doppelte der zusätzlichen Vergütung eines Ausschussmitglieds erhalten. 
Keine zusätzliche Vergütung sollen die Mitglieder des Nominierungsausschusses und des 
Vermittlungsausschusses erhalten. Für die Tätigkeit im Prüfungsausschuss soll mit Blick 
auf die besondere zeitliche Belastung eine höhere zusätzliche Vergütung vorgesehen 
werden als für die Tätigkeit im Personalausschuss. Eine Anrechnung oder Kürzung der 
Vergütung bei Tätigkeit in mehreren Ausschüssen soll nicht erfolgen.  

Sitzungsgeld soll bei mehreren Sitzungen an einem Tag nur einmal gezahlt werden, wobei 
auch die Teilnahme über Telefon, Videokonferenz oder ähnliche gebräuchliche 
Kommunikationsmittel zum Bezug von Sitzungsgeld berechtigen soll. Die (ggf. 
zeitanteilige) Vergütung und das Sitzungsgeld sollen jeweils nach Ablauf eines 
Geschäftsjahres gezahlt werden.  
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Schließlich werden die Mitglieder des Aufsichtsrats in eine im Interesse und auf Kosten 
der Gesellschaft von dieser in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung für Organmitglieder und bestimmte Mitarbeiter des 
HeidelbergCement-Konzerns einbezogen, soweit eine solche besteht. Außerdem 
erstattet die Gesellschaft jedem Aufsichtsratsmitglied seine Auslagen sowie die auf seine 
Bezüge entfallende Umsatzsteuer.  

Die Regelungen zur Vergütung sowie das Vergütungssystem sollen regelmäßig durch 
den Aufsichtsrat auf ihre Angemessenheit hin überprüft werden, wobei auch externe 
Vergütungsexperten hinzugezogen werden können. Mindestens alle vier Jahre sowie im 
Fall von Vorschlägen zur Änderung der Vergütungsregelungen fasst die 
Hauptversammlung Beschluss über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder. Die 
Hauptversammlung kann das jeweils bestehende System der Aufsichtsratsvergütung 
bestätigen oder einen Beschluss zur Änderung fassen. Entsprechende 
Beschlussvorschläge an die Hauptversammlung werden gemäß der gesetzlich geregelten 
Kompetenzordnung von Vorstand und Aufsichtsrat unterbreitet, sodass es zu einer 
gegenseitigen Kontrolle der beiden Organe kommt. Die Entscheidung über die 
letztendliche Ausgestaltung des Vergütungssystems ist der Hauptversammlung 
zugewiesen. 

 


